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1 Ausgangslage 
1.1 Auftrag 
Mit Beschluss vom 2. September 2020 beauftragte der Bundesrat das EFD (SIF), in Zusam-
menarbeit mit dem EDI (BAG), dem WBF (Preisüberwachung / PUE) und der FINMA, bis Ende 
2021 eine Wirksamkeitsanalyse zur Intensivierung des Austausches zwischen dem BAG und 
der FINMA sowie zwischen der PUE und der FINMA durchzuführen. Dem Bundesrat ist bis 
Mitte 2022 über das Resultat dieser Überprüfung Bericht zu erstatten.1 

1.2 Hintergrund 
Der Bericht des EFD2 «Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversiche-
rung (KZV) – Regulatorische Möglichkeiten» vom 2. September 2020 hat unter anderem aufge-
zeigt, wie die FINMA im Rahmen der geltenden Rechtslage auf die von Anbietern von Zusatz-
versicherungen ausserhalb der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu erbringenden 
Leistungen einwirken kann. Weiter legte er dar, wie die Zusammenarbeit zwischen den Behör-
den BAG, FINMA und PUE verbessert werden könnte5. Dabei wurde vorgeschlagen, die nach-
folgenden Massnahmen umzusetzen: 

- Intensivierung des Austausches zwischen der FINMA und dem BAG: 3 
Die Koordination der Aufsichtstätigkeiten und damit die Zusammenarbeit von FINMA und 
BAG im Bereich der Tarifprüfung und Leistungskontrolle soll formell in einem Memoran-
dum of Understanding (MoU) festgehalten werden. 

- Intensivierung des Austausches zwischen der FINMA und der PUE: 4 
Die FINMA soll mit der PUE einen institutionalisierten Austausch mit periodischen Sitzun-
gen pflegen. Die FINMA wird eingeladen, bei der Genehmigung von Produkten und Prü-
fung der Versicherungsprämien bei Fragen zur wirtschaftlichen Angemessenheit von der 
Preisüberwachung im Rahmen der Amtshilfe Berichte zur wirtschaftlichen Angemessen-
heit von Spitaltarifen einzufordern. Die Amtshilfe sowie Form und Inhalt der regelmässi-
gen Treffen zwischen den Amtsstellen sollen formell in einem MoU geregelt werden. 

Der Bundesratsbeschluss vom 2. September 2020 (vgl. Ziff. 1.1, oben) stützt sich auf diese Vor-
schläge. 

                                                
1 Der Bundesratsbeschluss vom 2. September 2020 bezieht sich auf die folgenden Dokumente: 

a) Bericht vom 24. August 2017 zu Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung der vom EDI beauftragten Expertengruppe (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50084.pdf), ins-
besondere die vorgeschlagene Massnahme „Missbräuchliche Zusatzversicherungstarife verhindern“; 

b) Vorschlag des EDI vom 21. März 2018 zur Umsetzung des Berichts (Im Zusammenhang mit diesem Expertenbericht vom 
24. August 2017 hatte der Bundesrat das EDI 25. Oktober 2017 beauftragt, ihm bis am 31. März 2018 einen Vorschlag zu 
unterbreiten, wie dieser umgesetzt werden soll.); 

c) Missbräuchliche Zusatzversicherungstarife verhindern – Kurzbericht EFD vom 10. Dezember 2018 zu Handlungsoptionen; 
d) Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) – Bericht des EFD2 vom 2. September 

2020 zu regulatorische Möglichkeiten (https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf). 
2 Der Bericht wurde vom EFD in Zusammenarbeit mit dem BAG, dem BJ, der PUE und der FINMA erstellt. 
3 Vgl. Bericht «Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) – Regulatorische Möglichkeiten» 

vom 2. September 2020, Ziffer 4.1. 
4 Vgl. Bericht «Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) – Regulatorische Möglichkeiten» 

vom 2. September 2020, Ziffer 4.2. (im Internet abrufbar unter: https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-
zur-KZV.pdf). 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50084.pdf
https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf
https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf
https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf
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1.3 Vorgehen 
Die vorliegende Wirksamkeitsanalyse stützt sich insbesondere auf die Selbstbeurteilungen der 
gegenseitigen Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA sowie zwischen der PUE 
und der FINMA. Massgebend wurde auf die folgenden Dokumente abgestellt: 

- Bericht der FINMA vom 25. März 2022 zur Zusammenarbeit zwischen FINMA und BAG 
und PUE im Kontext der Abrechnungen akutsomatischen Leistungen (Anhang 1); 

- Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwi-
schen FINMA und BAG (Anhang 2); 

- Memorandum of Understanding vom März 2021 über die Koordination der Aufsichtstätig-
keiten im Bereiche Tarifprüfung und Leistungskontrolle von BAG und FINMA (Anhang 3); 

- Schreiben des BAG vom 15. März 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Dis-
kussionsrunden zum Thema «Doppelte Vergütung» zum Stand der Arbeiten und Ab-
schluss der Diskussionsrunden (Anhang 4); 

- Bericht des Preisüberwachers vom 15. März 2022 i.S. Zusammenarbeit mit der FINMA in 
der Krankenzusatzversicherung KZV (insbesondere Tarifprüfung und Leistungskontrolle) 
(Anhang 5); 

- Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021 über die Zusammenarbeit und die 
Amtshilfe zwischen der FINMA und dem Preisüberwacher im Bereich der Prüfung von sta-
tionären Spitaltarifen zu Lasten der Krankenzusatzversicherung (KZV) (Anhang 6). 

2 Wirksamkeitsanalyse 
2.1 Zusammenarbeit zwischen BAG und FINMA  
2.1.1 Pflicht zur Koordinierung der Aufsichtstätigkeiten 
Mit Inkrafttreten des Krankenversicherungsaufsichtsgesetztes (KVAG) auf den 1. Januar 2016 
hin müssen die FINMA und das BAG ihre Aufsichtstätigkeiten koordinieren. Sie müssen sich ge-
genseitig informieren, sobald sie von Vorkommnissen Kenntnis erhalten, die für die andere Auf-
sichtsbehörde von Bedeutung sind (Art. 39 Abs. 1bis FINMAG i.V.m. Art. 34 Abs. 5 KVAG). Ent-
sprechend haben die beiden Behörden in einem Schriftenwechsel vom Dezember 2015 die 
Grundpfeiler ihrer Zusammenarbeit definiert.5 In diesem Konnex fanden neben dem Ad-hoc-
Austausch zu Aufsichtsmassnahmen im Einzelfall spätestens seit 2016 jeweils im März und Ok-
tober regelmässig Gespräche insbesondere zur Aufsichtspraxis von BAG und FINMA und zu 
Finanzkennzahlen der Beaufsichtigten sowie zu bevorstehenden Änderungen in der Regulie-
rung statt. 

2.1.2 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskon-
trolle bis 2020 

Nachdem sich Hinweise verdichtet hatten, dass im VVG-Geschäft doppelte Abrechnungen von 
bereits unter der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) abgerechneten Leistungen 

                                                
5 Zum Inhalt der Zusammenarbeit siehe Ziffer 3.2.3.1 des Berichts des EFD vom 2. September 2020 «Stärkung der Instrumenta-

rien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) – Regulatorische Möglichkeiten (im Internet abrufbar unter: 
https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf). 

https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf
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erfolgten, wurde im Jahr 2017 die Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA ausge-
weitet. Auf Initiative des BAG hin fanden im Juni und Oktober jeweils Gespräche mit der schwei-
zerischen Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), der FINMA, der PUE 
und verschiedenen Branchenverbänden statt.6 Grundlage der Diskussionen bildete dabei die 
Konstellation, dass dieselbe stationäre Behandlung ohne Nachweis eines Vorliegens einer ech-
ten Mehrleistung sowohl der OKP als auch der Krankenzusatzversicherung in Rechnung ge-
stellt und von dieser vergütet wird. Zum andern ergaben die Gespräche, dass insbesondere die 
Kranken- und Krankenzusatzversicherer im Bereich der Tarifverträge für Leistungen der Kran-
kenzusatzversicherung auf mehr Transparenz der Leistungserbringer und eine Eindämmung 
der Praxis der doppelten Vergütung derselben Leistung hinwirken wollen.7, 8 

Nachdem sich in der Wahrnehmung der FINMA in den beiden Jahren nach Durchführung der 
Gespräche von 2017 keine Änderung der Situation eingestellt hatte, ermahnte die FINMA im 
Dezember 2019 alle beaufsichtigten Krankenzusatzversicherer und kündigte für 2020 die 
Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen an. Mit dem Umfang der Kontrollen wurden im 2020 mehr 
als 50% des gesamten Prämienvolumens der stationären Zusatzversicherungsdeckungen er-
fasst. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Medienmitteilung zu dem Prüfergebnis fand ein Aus-
tausch zwischen dem Direktor der FINMA und der Direktorin des BAG statt, bei dem die FINMA 
relevante Ergebnisse aus den Vor-Ort-Kontrollen vorstellte und den Tenor der Medienmitteilung 
erläuterte. 

Insgesamt betrachtet war jedoch der Austausch beziehungsweise die Zusammenarbeit zwi-
schen dem BAG und der FINMA in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskontrolle bis 2020 
nicht institutionalisiert und lediglich auf ein Minimum beschränkt. 

2.1.3 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskon-
trolle seit 2021 

Die Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der FINMA hat sich ab dem Jahr 2021 weiter in-
tensiviert. Neben dem seit 2016 durch die Halbjahresgespräche institutionalisierten Austausch 
werden Themenkomplexe bilateral besprochen, bei denen möglicherweise Synergiepotential 
besteht.9 Mit dem neu zwischen beiden Behörden abgeschlossenen Memorandum of Under-
standing (MoU)10 wurde die durch den Schriftenwechsel vom Dezember 2015 dokumentierte 
Zusammenarbeit zwischen der FINMA und der Abteilung «Versicherungsaufsicht» des BAG for-
malisiert. Ergänzend wurde zudem das Thema «Leistungserbringer», das beim BAG in die Zu-
ständigkeit der Abteilung «Tarife und Grundlagen» fällt, in das MoU aufgenommen. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen den Behörden im Bereich der Rechnungskontrolle wurde 
bewusst verstärkt. Ein Vertreter des BAG (Mitglied der Gruppe "Audit") nahm beispielsweise als 
Gast an einer dreitätigen Vor-Ort-Kontrolle der FINMA bei einem Krankenzusatzversicherer im 

                                                
6 Vgl. Schreiben des BAG vom 15. März 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum Thema «Dop-

pelte Vergütung» zum Stand der Arbeiten und Abschluss der Diskussionsrunden (Anhang 4). 
7 Vgl. dazu Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwischen FINMA und BAG, 

Ziff. 1, S. 2 (Anhang 2) und Bericht der FINMA vom 25. März 2022 zur Zusammenarbeit zwischen FINMA und BAG und PUE im 
Kontext der Abrechnungen der akutsomatischen Leistungen, Ziff. 1.1.1, S. 4/5 (Anhang 1). 

8 Dieses Thema wurde auch im Bericht vom 24. August 2017 zu Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatori-
schen Krankenpflegeversicherung der vom EDI beauftragten Expertengruppe aufgenommen (Im Internet abrufbar unter: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50084.pdf). 

9 So wurden zum Beispiel die Themen Cyber-Risiken, Governance-Aufsicht sowie die Erfahrungen der FINMA bei der Nutzung 
einer elektronischen Erhebungsplattform auf potenzielle Synergien hin überprüft. 

10 Memorandum of Understanding vom März 2021 über die Koordination der Aufsichtstätigkeiten im Bereiche Tarifprüfung und 
Leistungskontrolle von BAG und FINMA (Anhang 3). 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50084.pdf
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Bereich der Abwicklung von akutsomatischen Leistungen (Vertragswesen, Abgrenzung und Be-
wertung Mehrleistungen, Leistungsabwicklung und Leistungscontrolling) teil. In diesem Zusam-
menhang wurden zudem spezifische Abklärungen vorgenommen, insbesondere zur Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen die Benützung von KVG-Leistungsdaten in Kombination mit dem 
VVG-Rechnungscontrolling sowie dessen Weiterentwicklung erlaubt ist. Die Bedürfnisse der 
beiden Behörden wurden geklärt, und die Positionen in dieser Thematik aufeinander abge-
stimmt. 

Die bereits seit dem Jahr 2017 laufenden Gespräche am runden Tisch (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) 
zwischen der GDK, der FINMA, dem PUE und verschiedenen Branchenverbänden zur doppel-
ten Vergütung von Leistungen in der OKP wurden seitens des BAG zugunsten konzentrierten 
Arbeiten in kleineren Einheiten mit den gegebenen Instrumenten eingestellt.11 

2.2 Zusammenarbeit zwischen Preisüberwachung und FINMA 
2.2.1 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskon-

trolle bis 2020 
Bis Ende 2020 beschränkte sich die Zusammenarbeit zwischen der Preisüberwachung (PUE) 
und der FINMA auf eine jährliche Sitzung: Die FINMA informierte Konsumentenschutzorgani-
sationen, Ombudsstellen sowie den PUE über ihre Aufsichtsaktivitäten im Bereich der Kran-
kenzusatzversicherung, und die Parteien konnten sich zu Themen im Zusammenhang mit 
Krankenzusatzversicherungsprämien austauschen. Darüber hinaus fand der Austausch zwi-
schen den beiden Behörden vor allem auf ad-hoc-Basis statt – zum Beispiel hinsichtlich der 
Weitergabe von Entlastungseffekten an die Zusatzversicherten im Rahmen der Arbeiten zur 
Neuordnung der Spitalfinanzierung per 1. Januar 2012. 

2.2.2 Zusammenarbeit in den Bereichen Tarifprüfung und Leistungskon-
trolle seit 2021 

Im Jahr 2021 fanden neben den jährlichen Kontakten anlässlich der Konsumentenschutztref-
fen (vgl. Ziff. 2.2.1, oben) zusätzlich zwei formelle Treffen zwischen der PUE und der FINMA 
statt, wobei eines dieser Treffen in den Zeitraum nach der Unterzeichnung des Memorandum 
of Understanding (MoU)12 vom Juni 2021 fiel. 

Es gab zudem zahlreiche Interaktionen, in denen die beiden Behörden ihre vergangenen Akti-
vitäten diskutierten und Ergebnisse und Einschätzungen in anonymisierter Form teilten. Die 
Diskussionen wurden dadurch erleichtert, dass die FINMA bei den bereits durchgeführten Vor-
Ort-Kontrollen umfangreiche Datenbestände eingefordert und analysiert hatte. Während die 
FINMA in den Diskussionen mit dem BAG insbesondere das Thema der Doppelverrechnun-
gen KVG/VVG anspricht, fokussiert der Austausch mit dem PUE schwerpunktmässig auf dem 
potenziellen Missverhältnis zwischen den abgerechneten Leistungen und den tatsächlichen 
Mehrkosten. 

                                                
11 Vgl. Schreiben des BAG vom 15. März 2021 an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum Thema «Dop-

pelte Vergütung» zum Stand der Arbeiten und Abschluss der Diskussionsrunden, S. 2 (Anhang 4). 
12 Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021 über die Zusammenarbeit und die Amtshilfe zwischen der FINMA und 

dem Preisüberwacher im Bereich der Prüfung von stationären Spitaltarifen zu Lasten der Krankenzusatzversicherung (KZV) (An-
hang 6). 
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Im Oktober 2021 veröffentlichte der PUE einen nationalen Tarif und Kostenvergleich zu akut-
stationären Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich. Mit dieser Studie, welche insbeson-
dere auch aufgrund der Diskussionen mit der FINMA zustande kam, konnte gezeigt werden, 
dass die Mehrleistungen der Spitäler zugunsten zusatzversicherter Patienten zusätzlich zur 
Vergütung durch die Grundversicherung (OKP) den Versicherern mit sehr hohen Beträgen 
verrechnet werden. Dabei bestehen starke Indizien, dass die bei den Spitälern effektiv anfal-
lenden Kosten für die Mehrleistungen gegenüber den KZV-Patienten bedeutend geringer aus-
fallen als die fakturierten Beträge. Der PUE verfasste zudem eine abstrakte Schätzung zu 
mutmasslichen Mehrkosten für die Behandlung zusatzversicherter Patientinnen und Patien-
ten.13 

2.3 Beurteilung der Zusammenarbeit durch die betroffenen Be-
hörden 

2.3.1 Einschätzungen des BAG 
Die generelle Zusammenarbeit mit der FINMA hat sich aus Sicht BAG gut etabliert und bewährt. 
Die im MoU vorgesehene Austauschplattform ermögliche einen guten, effektiven und zeitnahen 
Informationsfluss. Zudem verstärkten die gemeinsamen Audits in Bereich der Rechnungskon-
trolle den Austausch und ermöglichten eine erhöhte Sensibilisierung der Prüfer bezüglich dop-
pelte Verrechnung von Leistungen. Die beide Aufsichtsbehörden erhielten die für ihre Aufsicht 
benötigten Informationen und könnten ihre Tätigkeit im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebe-
nen Umfangs koordinieren.14 Aus Sicht BAG seien keine weiteren Massnahmen notwendig. 

Zudem haben aus Sicht des BAG die bereits die im Jahr 2017 einberufenen Gespräche am run-
den Tisch (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) die teilnehmenden Parteien sensibilisiert. Die Ergebnisse der 
Diskussionen zur doppelten Vergütung von Leistungen der OKP würden von den involvierten 
Organisationen und Verbänden weitergeführt. Des Weiteren hätten sowohl die FINMA als auch 
die PUE zwischenzeitlich zusätzliche Schritte unternommen und Massnahmen ergriffen, um das 
Kostenwachstum im Krankenzusatzversicherungsbereich zu begrenzen. Die FINMA habe im 
Bereich der von ihr beaufsichtigten Institute entsprechende Kontrollen durchgeführt, gleichzeitig 
aber auch signalisiert, dass sie die nötige Zeit einräumen werde, damit Vertrags- und Sys-
temanpassungen durchgeführt werden könnten. Die PUE ihrerseits habe mit dem Abschluss 
einvernehmlicher Regelungen ebenfalls auf das Ziel hinwirken können, die Tarife im Zusatzver-
sicherungsbereich mittelfristig anzupassen und generell auf die Thematik aufmerksam zu ma-
chen.11 

2.3.2 Einschätzungen der Preisüberwachung 
Die PUE schätzt die Auswirkungen der intensivierten Zusammenarbeit mit der FINMA auf 
Leistungserbringer und Krankenzusatzversicherer zurzeit als vernachlässigbar gering ein. 
Möglicherweise habe zwar die Veröffentlichung des nationalen Tarif- und Kostenvergleichs zu 
                                                
13 Durchschnittlich beträgt Übertarifierung in der Halbprivatabteilung pro Fall CHF 6'745.— (insg. CHF 630 Mio.) und in der Privat-

abteilung CHF  8'960.— (insg. CHF 550 Mio.). Das kumulierte Missbrauchspotential beträgt somit nach Schätzungen des PUE 
CHF 1.18 Mia., was zu einem jährlichen Prämienvolumen von rund CHF 3.7 Mrd. (kumulierte Prämie aller Spital-Zusatzversiche-
rungen nach VVG) ins Verhältnis zu setzen ist (vgl. «Akutstationäre Spitaltarife im Zusatzversicherungsbereich - Ein nationaler 
Tarif- und Kostenvergleich», Bericht der Preisüberwachung vom Oktober 2021, im Internet abrufbar unter: https://www.preisu-
eberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/akutstationaere_spitaltarife_zusatzversicherung.pdf.download.pdf/Akut-
station%C3%A4re%20Spitaltarife%20im%20Zusatzversicherungsbereich_Bericht_d.pdf). 

14  Eine Quantifizierung der Informationen ist aufgrund des Datenschutzes kaum möglich (vgl. Anhang 2: Ergebnisbericht des 
BAG vom 23. Februar 2022 zur Intensivierung des Austausches zwischen FINMA und BAG, S. 4). 

https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/akutstationaere_spitaltarife_zusatzversicherung.pdf.download.pdf/Akutstation%C3%A4re%20Spitaltarife%20im%20Zusatzversicherungsbereich_Bericht_d.pdf
https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/akutstationaere_spitaltarife_zusatzversicherung.pdf.download.pdf/Akutstation%C3%A4re%20Spitaltarife%20im%20Zusatzversicherungsbereich_Bericht_d.pdf
https://www.preisueberwacher.admin.ch/dam/pue/de/dokumente/studien/akutstationaere_spitaltarife_zusatzversicherung.pdf.download.pdf/Akutstation%C3%A4re%20Spitaltarife%20im%20Zusatzversicherungsbereich_Bericht_d.pdf
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akutstationären Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich im Oktober 2021 durch die PUE 
eine gewisse Signalwirkung gezeigt, diese drohe jedoch zu verpuffen. Der PUE würden die 
nötigen Ressourcen15 im Ausmass von 3 FTE für eine vertiefte Unterstützung der FINMA feh-
len, um Amtshilfe in konkreten Fällen, beziehungsweise bezüglich den KZV-Tarifen ausge-
suchter Spitäler zu leisten. 

2.3.3 Einschätzungen der FINMA 
Aus Sicht der FINMA sei es schwer zu beurteilen, ob die aus dem Abschluss der beiden MoU 
resultierende intensivierte Zusammenarbeit zwischen den Behörden einen namhaften Beitrag 
geleistet hat. Die gegen aussen sichtbaren Aspekte der Zusammenarbeit hätten erst vergleichs-
weise spät im 2021 stattgefunden. Gleichwohl geht sie davon aus, dass die gegen aussen 
wahrnehmbare Zusammenarbeit der drei Behörden einen unterstützenden Effekt hinsichtlich 
der zielführenden Umsetzung der Vertragsanpassungen zwischen den Anbietern von Zusatz-
versicherungen zur OKP und Leistungserbringern hatte und auch in der Zukunft haben wird. 

In der Wahrnehmung der FINMA kommt hingegen den seit dem Jahr 2020 durchgeführten Vor-
Ort-Kontrollen bei Anbietern von Zusatzversicherungen zur OKP eine zentrale Rolle zu. Dies 
insbesondere angesichts der Erkenntnis, dass sich die Situation seit den beiden vom BAG ein-
berufenen Round-Tables im 2017 (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) nicht verändert hatte. Ein Novum sei in 
diesem Zusammenhang auch, dass die FINMA in Form einer Medienmitteilung an die Öffent-
lichkeit gelangt ist. 

Die FINMA stellt abschliessend fest, dass in den letzten Jahren sowohl bei den Krankenzusatz-
versicherern als auch bei den Leistungserbringern eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Die 
Krankenzusatzversicherer haben Anfang 2021 unter dem Dach des SVV das "Branchenprojekt 
Mehrleistungen" gestartet, das im Juni 2021 zur Veröffentlichung eines Frameworks mit elf 
Grundsätzen geführt hat (vgl. Ziff. 2.5.1, unten). Im Rahmen der Entwicklung dieses Konzepts 
gab es zahlreiche Sitzungen, an denen die Vertreter des SVV und der Anbieter von Zusatzversi-
cherungen zur OKP der FINMA die Vorgehensweise und die jeweils nächsten Schritte vorge-
stellt haben. 

2.4 Von der FINMA für 2022 geplante Aktivitäten 
Die FINMA wird nach eigenen Angaben den Themen «Kostentransparenz» und «Doppelver-
rechnungen» auch im laufenden Jahr einen hohen Stellenwert beimessen. Gemäss Planung 
der FINMA sind ab April 2022 weitere fünf Vor-Ort-Kontrollen bei beaufsichtigten Krankenzu-
satzversicherern vorgesehen. Im Weiteren haben FINMA und SVV vereinbart, im ersten Halb-
jahr 2022 Lösungsansätze zu prüfen, wie Altbestände von Zusatzversicherungen zur OKP 
ebenfalls in einen anforderungskonformen Zustand überführt werden könnten.16 

                                                
15 Der Preisüberwacher benötigt nach Ziffer 4.2 des Berichts des EFD vom 2. September 2020 «Stärkung der Instrumentarien der 

FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) - Regulatorische Möglichkeiten» für die Erstellung von Amtsberichten zu Hän-
den der FINMA im Bereich Krankenzusatzversicherung sowie für Tarifprüfungen in stossenden Fällen eine Plafonderhöhung um 
300 Stellenprozente. Es ist dem Preisüberwacher nicht möglich, diese Stellenprozente aus anderen Prüfbereichen abzuziehen. 

16 Hier besteht das Problem in der Regel darin, dass in alten Zusatzversicherungsverträgen die freie Arzt- und Spitalwahl verein-
bart wurde und die Verhandlungsmacht der Versicherungsunternehmen gegenüber den Leistungserbringern (Spitäler) entspre-
chend klein ist. 
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2.5 Weitere relevante Entwicklungen 

2.5.1 Branchenprojekt «Mehrleistungen VVG» 
Als direkte Reaktion auf die Vor-Ort-Kontrollen der FINMA bei Anbietern von Krankenzusatz-
versicherungen (vgl. Ziff. 2.1.2, oben) und den Bericht17 des EFD hat der Schweizerische Ver-
sicherungsverband (SVV) im Januar 2021 das Projekt «Mehrleistungen VVG» gestartet. Im 
Projekt sind Anbieter von Krankenzusatzversicherungen vertreten, die in der Summe rund 
97% des Prämienvolumens der Zusatzversicherung zur OKP repräsentieren. Im Rahmen des 
Projekts wurden unter anderem ein Branchen-Framework18 zu den Mehr- und Zusatzleistun-
gen in der Krankenzusatzversicherung mit Differenzierung zwischen Spital- und Arztleistungen 
erarbeitet und Minimalstandards zu Leistungsabrechnung19 als künftige Basis für Verträge im 
Leistungseinkauf entwickelt und auf das Jahr 2022 hin in Kraft gesetzt. Die im Rahmen des 
Projekts erarbeiteten Grundsätze sollen spätestens bis Ende 2024 umgesetzt und sämtliche 
bestehende Verträge zwischen Anbietern von Krankenzusatzversicherungen und Leistungser-
bringern gekündigt oder durch Mehrleistungsverträge ersetzt werden, die den elf Grundsätzen 
des Branchen-Frameworks entsprechen. 

2.5.2 Verzicht des Parlaments auf regulatorische Anpassungen 
Das Eidgenössische Parlament hat sich im Rahmen der Beratungen zum revidierten Versiche-
rungsaufsichtsgesetz (VAG) ausdrücklich gegen die Aufnahme einer Regelung ausgespro-
chen, mit der Anbietern von Krankenzusatzversicherungen das Recht eingeräumt werden 
sollte, gemeinsam gegenüber den Leistungserbringern zu verhandeln und Vereinbarungen ab-
zuschliessen, in welchen die Vergütung von Mehr- und/oder Zusatzleistungen geregelt wür-
den.20 

3 Fazit 
Insgesamt ist ein positives Fazit zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen dem BAG 
und der FINMA zu ziehen. Insbesondere die punktuelle, verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Behörden im Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen und zu tarifrelevanten Themen (Leis-
tungserbringer, Verwaltungskosten) erscheint als sachgerecht. Auch die Intensivierung der Zu-
sammenarbeit in der Krankenzusatzversicherung zwischen PUE und FINMA ist grundsätzlich 
gut angelaufen. Es gab zahlreiche Interaktionen, in denen die beiden Behörden ihre vergange-
nen Aktivitäten diskutierten und Ergebnisse und Einschätzungen in anonymisierter Form teil-
ten. Es scheint zudem, dass auch hier insbesondere die Vor-Ort-Kontrollen der FINMA bei den 

                                                
17 Bericht «Stärkung der Instrumentarien der FINMA in der Krankenzusatzversicherung (KZV) – Regulatorische Möglichkeiten» 

vom 2. September 2020, Ziffer 4.2. (im Internet abrufbar unter: https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-
zur-KZV.pdf). 

18 Vgl. Schweizerischer Versicherungsverband (SVV): Branchen-Framework vom 17. Juni 2021 zu «Mehrleistungen VVG», Ge-
meinsames Massnahmenkonzept der Schweizer Krankenzusatzversicherer (im Internet abrufbar unter: https://www.svv.ch/si-
tes/default/files/2021-09/SVV_Publikation_Branchenframework_2021_DE.pdf). 

19 Vgl. Schweizerischer Versicherungsverband (SVV): Zusatz vom 13. November 2021 zum Branchen-Framework vom 17. Juni 
2021 «Mehrleistungen VVG» - ärztliche Mehrleistungen (im Internet abrufbar unter: https://www.svv.ch/sites/default/files/2021-
11/20211113_SVV_Folgeprojekt%20Mehrleistungen%20VVG_Zusatzdokument_Final_DE.pdf). 

20 Vgl. insb. Debatten zum Artikel 31b E-VAG im Nationalrat vom 3. Mai bzw. im Ständerat vom 13. Dezember 2021 (im Internet 
abrufbar unter: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200078). 

https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf
https://blog.preisueberwacher.ch/file.axd?file=/2020/SIF-Bericht-zur-KZV.pdf
https://www.svv.ch/sites/default/files/2021-09/SVV_Publikation_Branchenframework_2021_DE.pdf
https://www.svv.ch/sites/default/files/2021-09/SVV_Publikation_Branchenframework_2021_DE.pdf
https://www.svv.ch/sites/default/files/2021-11/20211113_SVV_Folgeprojekt%20Mehrleistungen%20VVG_Zusatzdokument_Final_DE.pdf
https://www.svv.ch/sites/default/files/2021-11/20211113_SVV_Folgeprojekt%20Mehrleistungen%20VVG_Zusatzdokument_Final_DE.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200078
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Anbietern von Krankenzusatzversicherern, aber auch die Veröffentlichung des nationalen Ta-
rif- und Kostenvergleichs zu akutstationären Spitaltarifen im Zusatzversicherungsbereich 
durch den PUE, Wirkung gezeigt haben. Diese Wirkung könnte durch direkte Prüfungen von 
Spitaltarifen mit grossem Missbrauchspotential durch den PUE im Auftrag der FINMA verstärkt 
werden, findet doch der eigentliche Preismissbrauch bei den Spitälern selber statt, welche be-
züglich KZV-Tarifen keiner direkten Regulierung unterliegen. Eine weitere Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe der PUE gegenüber der FINMA erscheint derzeit 
allerdings aufgrund der angespannten Ressourcensituation bei der PUE nicht möglich.21 

Gesamthaft betrachtet ist es schwer zu beurteilen, ob die aus dem Abschluss der beiden Me-
morandum of Understanding (MoU) resultierende intensivierte Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden einen namhaften Einfluss auf die Leistungserbringer und Anbieter von Zusatzversi-
cherungen zur OKP hat. Hierzu war der Beobachtungszeitraum von sechs bis neun Monaten 
zu kurz bemessen. Der Ansicht der drei Behörden ist jedoch beizupflichten, dass die gegen 
aussen wahrnehmbare Zusammenarbeit zu transparenteren Leistungsabrechnungen und zu 
einer besseren Kostenkontrolle durch die Anbieter von Zusatzversicherungen zur OKP beitra-
gen dürfte. 

Eine grössere Signalwirkung hatte jedoch wohl die Sensibilisierung der Marktteilnehmer durch 
die drei Behörden und insbesondere auch die Vor-Ort-Kontrollen der FINMA, welche nicht zu-
letzt auch im Branchenprojekt «Mehrleistungen VVG» resultierten, dessen Ergebnisse sich je-
doch sukzessive bis Ende 2024 materialisieren werden (vgl. Ziff. 2.5.1, oben). Im Bereich der 
Gesetzgebung erscheinen zurzeit keine weiteren Schritte als notwendig, einerseits weil noch 
keine Schlussfolgerung zur Wirkung der ergriffenen Massnahmen möglich ist und andererseits 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des abschüssigen Entscheids in dieser Angelegenheit, wel-
che das Eidgenössische Parlament erst kürzlich im Rahmen der Revision des VAG gefällt hat 
(vgl. Ziff. 2.5.2, oben). 

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, dem Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut Bericht zu erstatten – idealerweise per Ende 2024, nach erfolgter Implementierung des 
Branchenprojekts «Mehrleistungen VVG». 

                                                
21 Vgl. Anhang 5: Bericht des Preisüberwachers vom 15. März 2022 i.S. Zusammenarbeit mit der FINMA in der Krankenzusatzver-

sicherung KZV (insbesondere Tarifprüfung und Leistungskontrolle), Ziff. 4, S. 2. 
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Anhang 1: Bericht der FINMA vom 25. März 2022 zur Zusammen-
arbeit zwischen FINMA und BAG und PUE im Kontext 
der Abrechnungen akutsomatischen Leistungen 
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Anhang 2: Ergebnisbericht des BAG vom 23. Februar 2022 zur In-
tensivierung des Austausches zwischen FINMA und 
BAG 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 22 von 33 

 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 23 von 33 

 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 24 von 33 

 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 25 von 33 

 

 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 26 von 33 

 

 

Anhang 3: Memorandum of Understanding vom März 2021 über 
die Koordination der Aufsichtstätigkeiten im Bereiche 
Tarifprüfung und Leistungskontrolle von BAG und 
FINMA 
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Anhang 4: Schreiben des BAG vom 15. März 2021 an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunden zum 
Thema «Doppelte Vergütung» zum Stand der Arbeiten 
und Abschluss der Diskussionsrunden 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 29 von 33 

 

 

 



Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen BAG & FINMA sowie PUE & FINMA im Bereich 
der Krankenzusatzversicherung 
Wirksamkeitsanalyse 

  

 

 

 
Seite 30 von 33 

 

 

Anhang 5: Bericht des Preisüberwachers vom 15. März 2022 i.S. 
Zusammenarbeit mit der FINMA in der Krankenzusatz-
versicherung KZV (insbesondere Tarifprüfung und 
Leistungskontrolle) 
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Anhang 6: Memorandum of Understanding (MoU) vom Juni 2021 
über die Zusammenarbeit und die Amtshilfe zwischen 
der FINMA und dem Preisüberwacher im Bereich der 
Prüfung von stationären Spitaltarifen zu Lasten der 
Krankenzusatzversicherung (KZV) 
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